
 

Im Überblick... 
 

Was? Teamfortbildung 2024 

Wohin? Dänemark 

Wer? Ehrenamtliche GZ-

MitarbeiterInnen ab 16 

Jahren mit Anhang unter 

Leitung von Immo Meyer 

und Team 

Wann? 19.-26.10.24 

Wieviel? 350,- Euro incl. An- und 

Abreise, Unterkunft, 

Verpflegung, Programm. 

Reduzierung im 

Bedarfsfall möglich (mehr 

dazu im Innenteil) 

Anmeldeschluss ist der 

 05.05.24! 

 

Die ausgefüllte Anmeldung bitte an: 

       

Ev. Gemeindezentrum Vallendar 
Kinder- und Jugendarbeit 

Jahnstr. 123 – 56179 Vallendar 
Tel. (0261) 9629313 

Email: jugend@vallendar-
evangelisch.de 

 

 

Team-

Fortbild

ung  
 

19.-26.10.24 

in Klitmøller 

Dänemark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die gefährlichste aller 

Weltanschauungen ist die 

Weltanschauung der Leute, 

welche die Welt nicht 

angeschaut haben. (Alexander von Humboldt) 



Unser Reiseziel ... 
An der jütländischen Nordseeküste haben wir drei 
komfortable Ferienhäuser in unmittelbarer 
Nachbarschaft angemietet. Bilder und Infos zu den 
Häusern findest Du unter www.klitmoeller.de unter 
Eingabe einer der Nummern:  
17-1073, 17-1096 oder 17-1171. 

 
Im Oktober erwartet uns raues Wetter und die 
ohnehin karge touristische Infrastruktur liegt in der 
Nebensaison tendenziell brach. Optimale Bedingungen 
also für unsere weiter unten beschriebenen Vorhaben. 
Der ehemalige Fischerort Klitmøller liegt im ersten und 
einzigen Nationalpark  Dänemarks. Er ist unter Europas 
Surfern ein Insider-Tip („Cold Hawaii“). Das 12 km 
entfernte Hanstolm ist Dänemarks größter 
Fischereihafen und bietet den Fotografen Motive auch 
jenseits der atemberaubenden Natur. Etwas 
zivilisierter geht es im 15 km entfernten Thisted zu, wo 
zur Not für Entzugsgeplagte ein wenig 
Schmalspurshopping möglich ist… 
 

Seminare 
Die Tour ist als Fortbildung mit Urlaubscharakter 
konzipiert, d.h. neben üblichen Urlaubssachen wie 
lecker essen, Ausflügen und lange Schlafen 
entscheidet man sich für einen Workshop. D.h., dies ist 
keine Veranstaltung zum nur abhängen sondern zum 
weiterkommen! Die Idee ist traditionell, dass neben 
den gemeinsamen Ausflügen u.ä. jede/r etwas 
einbringt, was er oder sie kann und Wünsche geäußert 
werden können. Details werden beim Vortreffen 
geklärt.  

 
Wir werden beim Vortreffen auch weitere Dinge 
verhandeln, die aus der Veranstaltung etwas 
Besonderes jenseits üblicher Urlaubserlebnisse 
machen können. Es ist also noch Platz für eigene 
Ideen, die beim Vortreffen eingebracht werden 
können. 

 

Das Team ... 

Die Fortbildung wird vom Team der Evangelischen  
Jugend Vallendar unter Leitung von Immo Meyer und 
gegebenenfalls Referenten durchgeführt. 

 

Die Teilnehmenden ... 

Teilnehmen können maximal 18 junge Leute ab 16 
Jahren aus Vallendar und Umgebung. GZ-
Mitarbeitende werden bei der Platzvergabe bevorzugt 
berücksichtigt. Mindestteilnehmendenzahl ist 7, damit 
die Tour stattfinden kann. 

 

Die Reisekosten ... 

Der Reisepreis für die Teamfortbildung 2024 beträgt 
350,- Euro incl. Hin- und Rückfahrt, Unterkunft, 
Verpflegung und Programm. Ein möglicher Überschuss 
durch Sponsoring, Aktionen zur Refinanzierung und 
besonderer Bezuschussung wird anteilig zurückgezahlt. 

 

Was sonst noch wichtig ist ... 
Die Anreise erfolgt mit Kleinbussen und PKW. 
Die Platzvergabe erfolgt nach Zeitpunkt des Einganges 
der Anmeldung. Die Anmeldebestätigung, die wir 
Anfang April zusammen mit weiterem Infomaterial 
zusenden, verrät die Bankverbindung zur Überweisung 
des Teilnahmebeitrages in zwei Raten. Den Termin für 
ein Vortreffen finden wir gemeinsam am 05.05.24 bei 
der Kinderferienspieleplanung. 
 
Für Schüler, Auszubildende und  Studierende mit 
vielen Geschwistern oder Familien mit geringem 
Einkommen kann der Teilnahmepreis reduziert 
werden. Macht hiervon im Bedarfsfall Gebrauch! 
Sprecht dazu bitte Gerd Götz (0261/60095) oder Immo 
Meyer persönlich an.  
Natürlich gibt es während der Fortbildung Regeln, die 
wir beim Vortreffen absprechen. Im Falle von 
schweren Regelverstößen behalten wir uns vor, 
Teilnehmende vom weiteren Verlauf der 
Veranstaltung auszuschließen bzw. Minderjährige auf 
Kosten und in Regie der Eltern nach Hause zu schicken. 
 
 
 

 
 
 



A n m e l d u n g  z u r  T e a m f o r t b i l d u n g  2 0 2 4  
Hiermit melde ich mich/ meine Tochter / meinen Sohn verbindlich zur Teamfortbildung 
2024 an. Ich habe von den abgedruckten Teilnahmebedingungen Kenntnis genommen 

und erkenne diese durch meine Unterschrift an.  
 

Angaben zur / zum Teilnehmer-/in: 
 

Name, Vorname:        Tel.-Nr.:      

Adresse:          Email:      

PLZ, Wohnort:         

Geburtsdatum:      

 
 

 
Die Pauschalreiseunterrichtung habe ich zur Kenntnis genommen __ (ankreuzen falls zutreffend) 

 
        _______ 
 Unterschrift (einer/eines Erziehungsberechtigten, wenn U18) 
 

 

Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs     

Anlage 11 (zu Artikel 250 § 2 Absatz 1) 
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im 

Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302.  

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Die Evangelische 

Kirchengemeinde Vallendar trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der 

gesamten Pauschalreise. 

Zudem verfügt die Evangelische Kirchengemeinde Vallendar, Körperschaft des öffentlichen Rechts, über 

die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der 

Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner 

Insolvenz. 

 
Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302   

 –     Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des 

Pauschalreisevertrags.   

 –     Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im 

Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen.   

 –     Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die 

sie sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.   

 –     Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter 

Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen.   

 –     Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel 

Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem 

Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des 

Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein 

Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine 

Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.   

 –     Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und 

erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der 

Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise 

verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die 

Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.   



 –     Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise 

ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am 

Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise 

voraussichtlich beeinträchtigen.   

 –     Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer 

angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.   

 –     Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht 

vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere 

Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer 

Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht 

„Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche 

Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der 

Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.   

 –     Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die 

Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.   

 –     Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten 

befindet.   

 –     Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des 

Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, 

sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung 

Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Die 

Evangelische Kirchengemeinde Vallendar hat über die Evangelische Kirche im Rheinland eine 

Insolvenzabsicherung mit der HanseMerkur Reiseversicherung AG abgeschlossen. Die Reisenden 

können diese Einrichtung kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz der 

Evangelischen Kirchengemeinde Vallendar verweigert werden: 

HanseMerkur Reiseversicherung AG 

Siegfried-Wedells-Platz 1 

20354 Hamburg 

Email: reiseleistung@hansemerkur.de 

 

 

 


